
Bemerkungen zu den Papstbriefen der Britischen 
Sammlung.

Von H. Bresslau.

Jaffé-L. 4538; Löwenfeld, Epp. Pont. Rom. inedit. S. 45 
n. 87; Ewald, Neues Archiv V, 340 n. 67. Dies Stück ist 
von Ewald nach seiner Stellung in den Excerpten der Briti­
schen Sammlung zu 1063 angesetzt und darnach auch von 
Löwenfeld in den Regesten eingereiht worden. Diese An­
setzung ist wenigstens für den zweiten Theil des Stückes, die 
mit ‘item’ eingeführte Notiz über die Absetzung des Bischofs 
Michael von Pesaro unmöglich. Denn Michaels Vorgänger 
Dominicus, den Gams zu 1062 ansetzt, kommt nicht nur in 
den Unterschriften von Jaffé-L. 4565 vom 6. Mai 1065, (s. unten 
S. 190), sondern sogar noch 1070 in der Lateransynode vom 
15. Mai (Mansi XIX, 998; vgl. Jaffé, Reg. pontif. I2, 585) 
vor. Seine Entsetzung durch Alexander II. wegen Ver­
schwendung von Kirchengut kann also nur in die Zeit von 
1070—73 fallen.

Jaffé-L. 4559, Löwenfeld a. a. O. S. 48 n. 96; Ewald a. a. O. 
S. 337 n. 45. Alexander II. theilt in diesem Schreiben dem 
Mailänder Clerus mit, er habe einen Bischof (‘frater noster’) 
Lanfrank wegen des ihm zur Last gelegten Verbrechens (‘cri­
men, tantum tamque execrabile flagicium’) in Untersuchung 
gezogen, aber, da er zum Bekenntnis nicht habe bewogen 
werden können, ihm gestattet sich durch einfachen Eid zu 
reinigen. Der Eid scheint bei Erlass des Schreibens noch 
nicht geleistet zu sein, da der Papst sagt: ‘ante presentiam 
nostram ... ab huius criminis obiectione se defensurum 
remisimus’. Es bleibt zu fragen: wer ist der Angeklagte? 
Ewald hat sich ebenso wie Lowenfeld in der Ausgabe der 
Epistolae jeder Vermuthung darüber enthalten, letzterer da­
gegen in den Regesten an einen Bischof von Belluno gedacht. 
Hier wird in der That bei Gams ein ‘Lanfrancus de Madde­
burgh’ angeführt, der bis 1070 gesessen haben soll. Eine Ur­
kunde von ihm kenne ich nicht; die Angabe geht jedenfalls 
auf lokale Ueberlieferung zurück, und dass hier ein Magde­
burger zum Bisthum gelangt ist, ist nicht unwahrscheinlich: 
auch die beiden Vorgänger Albuin und Hezimann sind


